
Einstieg in die Kreislaufwirtschaft

Am 7. Oktober 1996 trat das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz und das ergänzende untergesetzliche
Regelwerk mit einer Reihe neuer Verordnungen in Kraft. Dann wird ein neues Abfallrecht gelten, das
stärker als bisher die Vermeidung von Abfällen fordert und den Einstieg Deutschlands in die
Kreislaufwirtschaft endgültig schafft. Damit wird zugleich eine Trendwende beim Rohstoffverbrauch
eingeleitet.

Um die Vollziehbarkeit des Kreislaufwirtschaftsgesetzes mit seinem weiten Abfallbegriff zu gewährleisten,
hat das untergesetzliche Regelwerk mit ineinandergreifenden Verordnungen die bürokratischen
überwachungsvorschriften des alten Abfallgesetzes von 1986 abgebaut und die Verfahren dereguliert.

Der neue Abfallbegriff

Mit dem Kreislaufwirtschaftsgesetz werden die Vorgaben des EG-Rechts umgesetzt und der weite EG-
Abfallbegriff eingeführt. Dieser erfaßt nicht nur - wie nach altem Abfallgesetz - "Abfälle zur Beseitigung",
sondern auch die "Abfälle zur Verwertung". Hierdurch wird die Verwertung von "Reststoffen und
Wirtschaftsgütern" erstmals vom Abfallrecht geregelt.

Das untergesetzliche Regelwerk

Das untergesetzliche Regelwerk umfaßt zunächst Verordnungen, die die abfallrechtliche überwachung
neu gestalten und an EG-rechtliche Vorgaben anpassen.

Hierzu zählen:
die Verordnung zur Einführung des Europäischen Abfallkatalogs,
die Verordnung zur Bestimmung von besonders überwachungsbedürftigen Abfällen und von
überwachungsbedürftigen Abfällen zur Verwertung,
die Nachweisverordnung und
die Transportgenehmigungsverordnung.

Darüber hinaus enthält das untergesetzliche Regelwerk Verordnungen, die die Grundlage für eine weitere
Deregulierung der überwachung schaffen. Wird die Umweltverträglichkeit der Entsorgung über Konzepte
und Bilanzen dokumentiert oder ist sie durch besonderes qualifizierte Entsorgungsunternehmen
sichergestellt, werden Abfallbesitzer von der überwachung weitgehend freigestellt. Die Grundlage hierfür
bilden die Verordnung über Abfallwirtschaftskonzepte und Abfallbilanzen, die
Entsorgungsfachbetriebeverordnung sowie die Entsorgergemeinschaftenrichtlinie.

Um Abfallbesitzern und Behörden die Anpassung an das neue Recht zu erleichtern, werden die neuen
überwachungsregelungen schrittweise in Kraft treten und in vollem Umfang erst am 1.1.1999 zu erfüllen
sein.

Die Verordnung im einzelnen

1. Verordnung zur Einführung des Europäischen Abfallkatalogs

Künftig werden Abfälle nach europäischen Vorgaben bezeichnet und geschlüsselt werden. Durch die
EAK-Verordnung wird der Europäische Abfallkatalog, der die Abfallbezeichnung und Abfallschlüssel
europaweit vereinheitlicht, in nationales Recht umgesetzt. Die einheitliche Begrifflichkeit ist
Voraussetzung für einen einheitlichen Entsorgungsstandard in der EG.

2. Abfallbestimmungsverordnungen

Das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz unterscheidet unter dem Aspekt des Gefährdungspotentials
zwischen besonders überwachungsbedürftigen und überwachungsbedürftigen Abfällen. Während für
besonders überwachungsbedürftige Abfälle ein Nachweisverfahen bereits kraft Gesetzes durchzuführen
ist, muß es für überwachungsbedürftige Abfälle im Einzelfall von der Behörde angeordnet werden.

a. Die Verordnung zur Bestimmung von besonders überwachungsbedürftigen Abfällen setzt das
Verzeichnis über gefährliche Abfälle der Europäischen Union um. Darüber hinaus enthält die Verordnung
Regelungen für solche Abfälle, die aufgrund der im Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz genannten
Gefährdungsmerkmale einer besonderen überwachung bedürfen.



Die Verordnung ersetzt die bisher geltenden Abfall- und Reststoffbestimmungsverordnungen. Im Sinne
der Deregulierung wird die Zahl der besonders überwachungsbedürftigen Abfälle gegenüber der alten
Verordnung (332 Abfallarten) auf 255 Abfallarten reduziert.

b. Die Verordnung zur Bestimmung überwachungsbedürftiger Abfälle zur Verwertung enthält
diejenigen Abfälle, die ein geringeres Gefährdungspotential besitzen, aber sich in einer Grauzone
zwischen Verwertung und Beseitigung befinden und deshalb in der Vergangenheit häufig illegal entsorgt
worden sind. Bei den in dieser Verordnung genannten Abfällen stehen der Behörde bessere
überwachungsmöglichkeiten offen. Die Abfallerzeuger müssen Belege über die Entsorgung dieser Abfälle
aufbewahren.

3. Nachweisverordnung

Kernstück des untergesetzlichen Regelwerkes ist die Nachweisverordnung, die das vom
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz für Abfälle zur Beseitigung und zur Verwertung vorgesehene
überwachungsverfahren regelt. Die Nachweisverordnung ersetzt die bislang geltende Abfall- und
Reststoffüberwachungsverordnung.

Das überwachungsverfahren wird sowohl für Abfallbesitzer wie für Behörden einfacher und
unbürokratischer gestaltet. Die Behörde muß Entsorgungsvorgänge künftig nicht mehr ausdrücklich
genehmigen. Nach der neuen Nachweisverordnung gelten Entsorgungsvorgänge schon dann als
behördlich bestätigt, wenn die Behörde den Anträgen des Abfallerzeugers nicht innerhalb von 30 Tagen
widerspricht. Darüber hinaus kann die Behörde bei zertifizierten Entsorgungsfachbetrieben und Anlagen,
die einen hohen Umweltstandard bei der Entsorgung einhalten, ganz vom Nachweisverfahren absehen.
Die Verfahren können so künftig leichter und schneller durchgeführt werden. Die Behörden werden
hierdurch von Routinevorgängen entlastet und können sich verstärkt auf die Kontrolle von "schwarzen
Schafen" konzentrieren. Die Wirksamkeit der abfallrechtlichen überwachung bleibt erhalten.

4. Verordnung zur Transportgenehmigung

Die Verordnung zur Transportgenehmigung ersetzt die entsprechenden Genehmigungsvorschriften der
bisherigen Abfall- und Reststoffüberwachungsverordnung.

Die Verordnung regelt Anforderungen an die notwendige Fach-, Sachkunde und Zuverlässigkeit des
Einsammlers und Beförderers. Das Transportgenehmigungsrecht wird erheblich vereinfacht. Die
Transportgenehmigung, die zukünftig auch für den Transport von besonders überwachungsbedürftigen
Abfällen zur Verwertung einzuholen ist, ist unabhängig vom konkreten Transportvorgang zu erteilen und
gilt unbefristet für den Geltungsbereich der gesamten Bundesrepublik.

5. Verordnung über Abfallwirtschaftskonzepte und Abfallbilanzen

Nach dem Kreislaufwirtschaftsgestz müssen Erzeuger von Abfällen ab einer bestimmten
Schwellengrenze Abfallwirtschaftskonzepte und Bilanzen erstellen. Konzepte und Bilanzen enthalten
Informationen über Art, Menge und Verbleib der im Betrieb anfallenden Abfälle sowie über die
getroffenen oder geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verwertung oder Beseitigung dieser Abfälle.
Sie stellen damit betriebsinterne Planungs- und Kontrollinstrumente dar, mit denen eine Optimierung der
betrieblichen Abfallwirtschaft erreicht werden kann. Bei ordnungsgemäßer Erstellung und Vorlage von
Abfallwirtschaftskonzepten und -bilanzen sind Unternehmen, die ihre Abfälle in eigenen Anlagen
entsorgen, vom Nachweisverfahren freigestellt. Selbstverantwortung und Eigeninitiative der
Abfallerzeuger werden belohnt.

Die Verordnung regelt die inhaltlichen und formalen Anforderungen dieser Konzepte und Bilanzen.

6. Verordnung über Entsorgungsfachbetriebe und Richtlinie für die Tätigkeit und die
Anerkennung von Entsorgergemeinschaften

Nach dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz sind Entsorgungsfachbetriebe abfallwirtschaftlich tätige
Unternehmen, die ein Gütezeichen einer anerkannten Entsorgergemeinschaft führen dürfen oder einen
überwachungsvertrag mit einer technischen überwachungsorganisation abgeschlossen haben. Aufgrund
dieser Selbstüberwachung benötigt ein zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb bereits kraft Gesetzes weder
eine Transportgenehmigung noch eine Genehmigung für Vermittlungsgeschäfte. Auch die



Nachweisverordnung sieht erhebliche Erleichterungen im Rahmen des Nachweisverfahrens für diese
Betriebe vor. Soweit die Entsorgung durch Entsorgungsfachbetriebe erfolgt, ist ein Nachweisverfahren
nicht erforderlich. Die Verordnung über Entsorgungsfachbetriebe und die Richtlinie für die Anerkennung
und die Tätigkeit von Entsorgergemeinschaften regeln die Anforderungen, die diese Betriebe hinsichtlich
Organisation und Tätigkeit und die im Betrieb verantwortlichen Personen im Hinblick auf Zuverlässigkeit
und Sach- und Fachkunde erfüllen müssen.

Die Zertifizierung zum Entsorgungsfachbetrieb erfolgt - wie beim Öko-Audit - ausschließlich freiwillig.
Aufgrund der verfahrensrechtlichen Privilegierungen und der Wettbewerbsvorteile ist zu erwarten, daß
sich die Entsorgungsunternehmen in großer Zahl der Zertifizierung stellen werden.
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Das Kreislaufwirtschaftsgesetz tritt in Kraft
Merkel: Neues Abfallrecht ein Beitrag für eine nachhaltige Umweltpolitik

Heute sind das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz sowie das dazugehörende
untergesetzliche Regelwerk mit einer Reihe neuer Verordnungen in Kraft
getreten. Hierzu erklärte Bundesumweltministerin Dr. Angela Merkel heute in
Bonn:

"Ab heute wird ein neues Abfallrecht gelten, das stärker als bisher die
Vermeidung von Abfällen und die umweltverträgliche Verwertung von Abfällen
einfordert. Mit dem Kreislaufwirtschaftsgesetz haben wir die Weichen für den
Einstieg Deutschlands in die Kreislaufwirtschaft gestellt. Wir leisten so
einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen umweltverträglichen Entwicklung des
Standortes Deutschland".

Das Ziel des bereits 1994 vom Bundestag verabschiedeten Gesetzes ist die
langfristige Umorientierung von der "Wegwerfgesellschaft" in eine
Kreislaufwirtschaft. Die in der Produktion unbeabsichtigt anfallenden Stoffe
und die nach Gebrauch von Gütern anfallenden Abfälle sollen nicht einfach
beseitigt werden, sondern soweit wie möglich wieder in die Produktion als
Einsatzstoffe eingebracht werden. Hierdurch können nicht nur nachhaltig
Abfälle vermieden und wertvolle Deponiekapazitäten länger genutzt, sondern vor
allem auch die beschränkten Rohstoffvorkommen länger geschont werden.
Bundesumweltministerin Merkel erwartet, daß die Kreislaufwirtschaft zu einer
effizienteren, rohstoffschonenden und daher weniger umweltbelastenden
Produktionsweise und damit zu einer durchgreifenden Modernisierung der
Industrie in der Bundesrepublik führen wird. Die Kreislaufwirtschaft bilde
einen wesentlichen Baustein für die nachhaltige umweltverträgliche Entwicklung
des Standortes Deutschland.

Bundesumweltministerin Dr. Angela Merkel: "Die Zahlen der
Entsorgungswirtschaft belegen eindrucksvoll, daß sich die Einführung der
Kreislaufwirtschaft auch für die Industrie lohnt. Die Branche hat letztes Jahr
80 Milliarden DM Umsatz erwirtschaftet und damit auch Verwertungstechnologien
einen großen Nachfragemarkt eröffnet. Und man sollte auch nicht verschweigen,
daß die Entsorgungsbranche gegenwärtig 240.000 Arbeitsplätze geschaffen hat.
Aber nicht nur die Entsorgungsbranche profitiert von der Abfallwirtschaft. Mit
intelligenter Vermeidungs- und Verwertungstechnologie werden wir zukünftig
auch kostengünstiger produzieren können."

Zu den wesentlichen Inhalten des Kreislaufwirtschaftsgesetzes erklärte
Bundesumweltministerin Dr. Angela Merkel: "Mit dem Kreislaufwirtschaftsgesetz
nehmen wir die eigentlichen Verursacher des Abfalls, die Abfallerzeuger, in
die Pflicht. Wer Güter produziert, vermarktet und konsumiert, soll in Zukunft



grundsätzlich selbst für die Vermeidung, Verwertung und umweltverträgliche
Beseitigung der dabei anfallenden Abfälle verantwortlich sein. Die
Rollenverteilung des alten Abfallgesetzes, nach der die Wirtschaft produziert
und die Kommunen auf Kosten der Allgemeinheit die dabei entstehenden Abfälle
zu entsorgen hatten, wird abgelöst. Das Kreislaufwirtschaftsgesetz baut anders
als das alte Abfallgesetz auf dem weiten EG-Abfallbegriff auf und setzt so die
Vorgaben des EG-Rechts um. Abfälle sind in Zukunft nicht mehr die lediglich zu
beseitigenden Abfälle, sondern auch "Abfälle zur Verwertung". Das Gesetz
schafft damit die Grundlage, die Verwertung von sogenannten "Reststoffen,
Wertstoffen und Wirtschaftsgütern", die in der Vergangenheit dem Abfallregime
entzogen waren und dadurch leider für Umweltskandale gesorgt haben, anhand
strenger Umweltanforderungen zu überwachen."

- Das Kreislaufwirtschaftsgesetz setzt auf die Vermeidung von Abfällen und
fordert bereits von den Produzenten die Produktverantwortung ein. Das Gesetz
zielt auf die Produktion von möglichst abfallarmen, d.h. langlebigen, mehrfach
verwendbaren, reparaturfreundlichen oder jedenfalls verwertungsfreundlichen
Produkten ab. So ist es bereits mit der Verpackungsverordnung gelungen, das
Gesamtaufkommen der Verpackungsabfälle in den Jahren von 1991 bis 1995 um mehr
als 1,3 Millionen Tonnen zu reduzieren.

- Ein weiterer Baustein der Abfallvermeidung ist die Verpflichtung der
Industrie, bereits im Produktionsverfahren die Erzeugung von Abfällen durch
verfahrenstechnische Maßnahmen wie etwa die Kreislaufführung und Rückgewinnung
von Einsatzstoffen (z.B. Ölen und Betriebs- und Lösemitteln) möglichst zu
verringern.

- Natürlich können nicht alle Abfälle vermieden werden. In diesem Falle
fordert das Kreislaufwirtschaftsgesetz die umweltverträgliche Verwertung von
Abfällen, um die wertvollen Ressourcen soweit wie möglich zu nutzen. Hierzu
zählt nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz nicht nur das Recycling von Stoffen,
sondern auch die hochwertige energetische Verwertung. Strenge Umweltstandards
des Gesetzes fordern, daß die Verwertung ordnungsgemäß und schadlos erfolgen
muß. Die Verwertung ist nur dann geboten, wenn es technisch möglich und
wirtschaftlich zumutbar ist, die hohen Verwertungsanforderungen zu erfüllen.
Erst wenn eine Verwertung von Abfällen nicht mehr möglich ist, dürfen Abfälle
umweltverträglich beseitigt, d.h. verbrannt oder deponiert werden. Die
strengen Anforderungen des Immissionsschutzrechts und der TA Siedlungsabfall
gewährleisten, daß Abfälle umweltverträglich vorbehandelt, ihr Volumen
verringert, Energie genutzt und verbleibende Reste dauerhaft sicher abgelagert
werden.

- Eine moderne Kreislaufwirtschaft kann nur funktionieren, wenn die Erzeuger
des Abfallaufkommens auch die Verantwortung und Kosten für die Verwertung und
Beseitigung ihrer Abfälle tragen. Das Gesetz zielt darauf ab, daß
Abfallerzeuger aus Gewerbe und Wirtschaft grundsätzlich eigenverantwortlich
die Entsorgung ihrer Abfälle vornehmen. Natürlich gilt dies nicht für
gewöhnliche Haushalte; auch in Zukunft können Haushaltsabfälle der städtischen
Müllabfuhr überlassen werden.

Nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz haben die Kommunen aber nicht mehr das
Recht, auf alle Abfälle zuzugreifen. Hierzu erklärte Bundesumweltministerin
Merkel: "Im Bereich der Abfallwirtschaft ist die kommunale Daseinsvorsorge in
erster Linie dort geboten, wo es um die normale Beseitigung von Abfällen geht;
die Verwertung von Abfällen soll grundsätzlich im Bereich der privaten
Erzeuger bleiben. Obwohl diese Arbeitsteilung eigentlich bereits im alten
Abfallrecht angelegt war, ist diese gesetzliche Festlegung der
Rollenverteilung von den Kommunen kritisiert worden. Ich meine jedoch, daß die
Sorge vor dem "Wegbrechen von Abfällen" größtenteils unberechtigt ist. Soweit
der allgemeine Rückgang von Abfallmengen beklagt wird, muß ich klar sagen, daß
dies vom Gesetz gewollt ist. Wir wollen, daß Abfall vermieden wird. Alle



Entsorger - privat- oder öffentlich-rechtlich - werden sich hierauf einstellen
müssen. Soweit jedoch beklagt wird, daß die Kommunen die verwertbaren Abfälle
nicht mehr erfassen dürfen, weise ich darauf hin, daß schon bisher die
Kommunen auf verwertbare Stoffe eigentlich nicht zugreifen durften. Im übrigen
müssen sich die Kommunen fragen lassen, ob sie überhaupt technisch und
wirtschaftlich in der Lage sind, die hohen Verwertungsanforderungen des
Gesetzes wirklich zu erfüllen. Ich gehe davon aus, daß es nach einer
übergangszeit und einigen Anpassungen kommunaler Entsorgungsleistungen zu
einer fairen Arbeitsteilung zwischen privater und öffentlich-rechtlicher
Entsorgung kommen wird."

Zusammen mit dem Kreislaufwirtschaftsgesetz treten eine Reihe von
Durchführungsverordnungen in Kraft, die im wesentlichen das abfallrechtliche
überwachungsverfahren regeln. Zu diesem untergesetzlichen Regelwerk erklärte
Bundesumweltministerin Merkel: "Bei dem sogenannten "untergesetzlichen
Regelwerk" haben wir darauf geachtet, daß die überwachung der
abfallrechtlichen Pflichten so unbürokratisch wie möglich erfolgt. Auf der
einen Seite muß die überwachung für die Behörden noch praktikabel durchführbar
sein, damit die Behörde nicht in einem Wust von Papierverfahren erstickt,
sondern sich um die leider noch vorhandenen "schwarzen Schafe" kümmern kann;
andererseits wollen wir nicht, daß die Kreislaufwirtschaft ohne Not im
Gestrüpp bürokratischer Vorschriften strauchelt. Wir haben daher in einem
weiten Bereich bisherige Genehmigungsverfahren durch Anzeigeverfahren ersetzt
und vor allem dort die überwachung erleichtert, wo die Entsorgungsunternehmen
nachweislich besonders qualifiziert und zuverlässig sind. Trotz der
durchgeführten Deregulierung des überwachungsrechts bleibt damit die Sicherung
des Umweltschutzes im Abfallbereich voll gewährleistet."

Bundesumweltministerin Merkel betonte, daß mit dem Kreislaufwirtschaftsgesetz
und dem untergesetzlichen Regelwerk die Weichen für den Einstieg in die
Kreislaufwirtschaft gestellt seien. Der Weg in eine wirkliche
Kreislaufwirtschaft mit einer Schließung von Stoffkreisläufen und einer
durchgreifenden Abfallvermeidung sei jedoch noch weit. Zur Konkretisierung der
im Gesetz festgelegten Produktverantwortung müßten noch einige
Rechtsverordnungen und freiwillige Initiativen der Wirtschaft folgen. Als
Beispiel nannte sie die in der Öffentlichkeit stark diskutierte
Altautoverordnung, eine Verordnung über Geräte der Informationstechnik sowie
die Batterieverordnung.

Bundesumweltministerin Merkel: "Bei aller Kritik, die sich mit der Einführung
eines so modernen Umweltgesetzes zwangsläufig einstellt, sollten wir stets
bedenken, daß die Schaffung einer Kreislaufwirtschaft auch nach dem Gesetz
nicht von heute auf morgen vollzogen wird, sondern als langfristige Aufgabe zu
verstehen ist. Es gilt eine Vielzahl von Einzelschritten, unsere
Wegwerfgesellschaft in ökologisch und ökonomisch vernünftige Produktions-,
Wirtschafts- und Konsumweisen zu überführen."


